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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 27.02.2013 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Der Beschlusswortlaut wird wie folgt geändert: 

 

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Zahlung der städtischen Rundfunkabgabe 

2013 unter Vorbehalt zu leisten. 

 

 

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städtebund 

und dem Freistaat Thüringen bezüglich der Rundfunkabgabe 2013, um eine 

einvernehmliche Lösung zu bemühen. 

 

 

 

26.02.2013, gez. i. A. Huck   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion CDU 

    

Titel der Drucksache: 

Änderungsantrag der Fraktion CDU zur DS 

0157/13 - Rundfunkabgabe 2013 
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